Niederséchsischer Landtag — 17. Wahlperiode Drucksache 17/5730

Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung
mit Antwort der Landesregierung
- Drucksache 17/5600 -

Werden die Ganseschaden in Kehdingen auch zur Chefsache?

Anfrage der Abgeordneten Kai Seefried, Helmut Dammann-Tamke und Heiner Ehlen (CDU)
an die Landesregierung,
eingegangen am 12.04.2016, an die Staatskanzlei ibersandt am 20.04.2016

Antwort des Niedersdchsischen Ministeriums fur Umwelt, Energie und Klimaschutz namens
der Landesregierung vom 10.05.2016,
gezeichnet

Stefan Wenzel

Vorbemerkung der Abgeordneten

Medienberichten zufolge setzt sich die Niedersachsische Landesregierung bei der Européischen
Union fir ein besonderes Gansemanagement fir das Weser-Ems-Gebiet ein. Hiermit sollen insbe-
sondere fir die Landwirtschaft im Rheiderland Kompensationsmdglichkeiten aufgrund der weiterhin
stark zunehmenden Gansepopulation geschaffen werden. Hintergrund sind die immer gréRer wer-
denden Schéaden, die durch mittlerweile rund 100 000 Ganse angerichtet werden. Wie es im Rund-
blick vom 26. Februar 2016 heil3t, ist dieses Thema ,inzwischen Chefsache“. Zur Beratung, wie mit
dieser Entwicklung umgegangen werden kann, ist die Staatssekretarin im Niedersachsischen Um-
weltministerium, Almut Kottwitz, nach Brissel gereist und hat entsprechende Verhandlungen ge-
fuhrt.

In allen bisher veréffentlichten Berichten beziehen sich diese Verhandlungen allerdings auf die nie-
dersachsische Kuste zwischen Weser und Ems. Die Problematik der durch Génse angerichteten
Schaden ist jedoch auch in anderen Regionen Niedersachsen vorhanden. So befinden sich auch in
Kehdingen im Elbe-Weser-Raum mittlerweile zwischen 90 000 bis 125 000 Ganse pro Tag. Auch in
dieser Region gab es in den vergangenen Jahren immer wieder Initiativen, um verbesserte Kom-
pensationsmdoglichkeiten fir die betroffenen Landwirte zu erreichen. Neben der Kompensation wur-
de auch immer wieder ein kontrolliertes Gansemanagement gefordert.

Unter Bezugnahme auf die Urteile des Niedersachsischen Staatsgerichtshofs vom 29.01.2016, Az.
StGH 1, 2 und 3/15, Rn. 46, und vom 22.08.2012, Az. StGH 1/12, Rn. 54-56, weisen wir darauf hin,
dass wir ein hohes Interesse an einer vollstindigen Beantwortung unserer Fragen haben, die das
Wissen und den Kenntnis-/Informationsstand der Ministerien, der ihnen nachgeordneten Landes-
behdrden und, soweit die Einzelfrage dazu Anlass gibt, der Behdrden der mittelbaren Staatsverwal-
tung aus Akten und nicht aktenférmigen Quellen vollstandig wiedergibt.

Unter Bezugnahme auf das Urteil des Niedersachsischen Staatsgerichtshofs vom 29.01.2016, Az.
StGH 1, 2 und 3/15, Rn. 55, gehen wir davon aus, dass der Landesregierung die Beantwortung der
Anfrage in weniger als einem Monat mdglich und zumutbar ist, da es sich nach unserer Auffassung
um einen eng begrenzten Sachverhalt handelt und der Rechercheaufwand gering ist.

Vorbemerkung der Landesregierung

Niedersachsen besitzt fir zahlreiche hier Uberwinternde nordische Génsearten eine internationale
Verantwortung und damit einhergehend auch entsprechende Schutzverpflichtungen. Um letzteren
gerecht zu werden, hat Niedersachsen insgesamt 16 EU-Vogelschutzgebiete mit einer Flache von
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ca. 125000 ha (hier: ohne EU-Vogelschutzgebiet Niedersachsisches Wattenmeer) gemeldet, in
denen Géansearten wertbestimmend sind.

Es ist unbestritten, dass grole Ganseansammlungen erhebliche FralRschaden auf landwirtschaftli-
chen Nutzflachen verursachen kénnen. Aus diesem Grund bietet das Land Niedersachsen mit Un-
terstitzung der EU in den Hauptgebieten der Ganserast - dazu gehéren neben EU-
Vogelschutzgebieten in Ostfriesland auch grof3flachige Bereiche entlang der Unterelbe - Agrarum-
weltmaRnahmen an. Diese verfolgen das naturschutzfachliche Ziel ruhige, stérungsarme Asungs-
flachen fur die Uberwinternden Géanse zur Verfugung zu stellen. Landwirte, die sich an den Agra-
rumweltmaRnahmen flr nordische Gastvigel beteiligen, erhalten fir eintretende Biomasseverluste
und den entstehenden Mehraufwand in der Flachenbearbeitung einen finanziellen Ausgleich. Der-
zeit werden landesweit ca. 24 000 ha Acker- und Grinlandflachen mit Agrarumweltmanahmen fr
nordische Ganse bewirtschaftet. Dafiir wendet das Land Niedersachsen mit Unterstiitzung der EU
einen Finanzbetrag von ca. 7,0 Millionen Euro pro Jahr auf.

Daruber hinaus haben das MU und das ML auf der Basis der LandtagsentschlieBung 17/2223 ei-
nen Arbeitskreis GAnsemanagement eingerichtet, dem sowohl Landwirtschafts-, Jagd- und Natur-
schutzverbande als auch wissenschaftliche Institute angehéren. Dieser Arbeitskreis wird entspre-
chend der EntschlieBung Vorschlage fur ein landesweites Gansemanagementkonzept erarbeiten.
Derzeit werden durch ein erweitertes Gansemonitoring und die Umsetzung eines Forschungspro-
jektes zur Auswirkung der Jagd auf Ganse und Gansefral3schaden die Grundlagen fiir ein solches
Managementkonzept erarbeitet.

1. Werden die Probleme durch die steigende Gansepopulation, auch im Raum Kehdingen,
zukiinftig zur ,Chefsache" im Umweltministerium?

Die Landesregierung nimmt die Probleme der Landwirtschaft mit Uberwinternden Gansen sehr
ernst. Dies gilt auch fir den Raum Kehdingen.

Obwohl die Probleme der Landwirtschaft mit Gansefraschaden in den verschiedenen niederséch-
sischen Hauptrastgebieten ahnlich sind, bestehen doch auch Unterschiede, die sich u. a. ergeben
aus a) gebietsspezifischen Unterschieden in der Ganseartenzusammensetzung, b) dem Zeitpunkt
und quantitativen Auftreten der einzelnen Arten in den Gebieten, c) gebietsspezifischen Unter-
schieden in der landwirtschaftlichen Nutzung. Das MU hat diesen regionalen Unterschieden u. a.
bereits bei der Konzipierung der Agrarumweltmaf3nahmen fiir nordische Gastvégel Rechnung ge-
tragen: So wurden u. a. MaRnahmen konzipiert und angeboten, die seitens der Landwirtschaft ge-
rade fir den Unterelberaum empfohlen worden sind.

2. Wird der Raum Kehdingen gleichwertig zur Weser-Ems-Region in die Uberlegungen
einbezogen?

Es ist beabsichtigt ein landesweites Gansemanagementkonzept zu erarbeiten. Dies schliel3t den
Raum Kehdingen ein (siehe Vorbemerkung).

3.  Was sind die konkreten Bestandteile des geplanten Gadnsemanagements, und wann ist
mit ersten Ergebnissen zu rechnen?

Wie bereits erwahnt werden derzeit durch ein erweitertes Gadnsemonitoring und die Umsetzung ei-
nes Forschungsprojektes zur Auswirkung der Jagd auf Ganse und Gansefrallschaden die Grundla-
gen fur ein landesweites Managementkonzept erarbeitet. Auf der Grundlage der erzielten Ergeb-
nisse wird dann der vom MU und ML eingerichtete Arbeitskreis Vorschlage fir ein wissenschafts-
basiertes Managementkonzept unterbreiten. Entsprechend kdnnen aktuell weder Angaben zu den
Bestandteilen des geplanten Konzeptes noch zum Zeitpunkt erster Umsetzungsergebnisse ge-
macht werden.
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4. Wird die Landesregierung fir das geplante Gansemanagement im Weser-Ems-Gebiet
eigene Haushaltsmittel zur Verfligung stellen?

Neben den AgrarumweltmaRnhahmen, den Kosten fiir Grol3schadensereignisse auf Ackerkulturen
(Rastspitzenmodell auf Acker) und den Kosten fur das Gédnsemonitoring, lassen sich Aussagen zu
weiteren gegebenenfalls benétigten Haushaltsmitteln erst nach Erstellung eines landesweiten Gan-
semanagementkonzepts treffen.

5. Wie ist der Vorstol3 der Landesregierung mit der Verklirzung der Jagdzeiten und Ein-
schréankung der Bejagungsmaglichkeiten tber die Intervalljagd in Einklang zu bringen?

Die Behauptung ist falsch. Die Verkirzung der Jagdzeiten auf Géanse betrifft nur die EU-
Vogelschutzgebiete, in denen nordische Géansearten (Ringel-, WeiBwangen-, Saat-, Blass- und
Graugans) wertbestimmend sind, da dort ihr Ruhebediirfnis Vorrang hat. Au3erhalb der Vogel-
schutzgebiete, wo keine Teilnahme am Programm nordische Gastvogel méglich ist, wurden die
Jagdzeiten auf Ganse teilweise sogar ausgeweitet. Mit der Intervalljagd soll eine starkere Beruhi-
gung der Géanse und ein verminderter Energieverbrauch und damit Fralbedarf erreicht werden. Mit
weitgehender Ruhe sollen sie die Konstitution erhalten kdnnen, die sie benétigen, um nach der
Ruckkehr in die Brutgebiete unmittelbar mit dem Brutgeschéft beginnen zu kénnen. Daher ist es
notwendig, die Jagdintensitat in den EU-Vogelschutzgebieten zu staffeln.

6. Soll in Nordkehdingen die Nonnengans bei Auftreten entsprechender Schéaden zur Be-
jagung freigegeben werden?

Die Nonnengans ist in Anhang | der EU-Vogelschutzrichtlinie gelistet. Sie ist damit einer regularen
Bejagung nicht zuganglich.

7. Soll die Moglichkeit der Bejagung von Gansen in begriindeten Schadensfallen bis in
das Frihjahr hinein ermdglicht werden, da bekanntlich der spéte FrihjahrsfralBschaden
zu den erheblichen wirtschaftlichen Schaden bei den landwirtschaftlichen Betrieben
fahrt?

Ob auBerhalb der regularen Jagdzeiten eine Schonzeitaufhebung oder auch andere Vergramungs-
mafnahmen in Betracht kommen, héngt von den Umsténden des konkreten Einzelfalles ab, tber
den aufgrund der niederséchsischen Rechtsgrundlagen (8 26 Abs. 2 bis 4 Niederséchsisches
Jagdgesetz (NJagdG)) zu entscheiden ist.

Nach § 41a NJagdG mussen behdrdliche Malnahmen unter Beachtung der MaR3gaben des Art. 7
Abs. 4, der Art. 8 und 9 Abs. 1 und 2 der EU-Vogelschutzrichtlinie v. 30.11.2009 getroffen werden.

AuRerhalb der Brut- und Aufzuchtzeit (1. April bis 15. Juli) sind Schonzeiten bereits in der Vergan-
genheit aus Griinden der Schadensabwehr auf landwirtschaftlichen Flachen wegen einer sehr ho-
hen Populationsdichte von Wildgansen aufgehoben worden. Dies ist auch weiterhin moglich.

(Ausgegeben am 13.05.2016)



	Drucksache 17/5730
	Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung mit Antwort der Landesregierung - Drucksache 17/5600 -
	Werden die Gänseschäden in Kehdingen auch zur Chefsache?
	Anfrage der Abgeordneten Kai Seefried, Helmut Dammann-Tamke und Heiner Ehlen (CDU)
	Antwort des Niedersächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie und Klimaschutz

